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Meist sind sie Bestandteil der Argumentation des Untersuchungs
führers, oft sind sie auch direkte Antworten auf vom Beschul
digten gestellte Fragen.

Die Dokumentation solcher Belehrungen oder Bechtsauskünfte 
kann im Vernehmungsprotokoll wie folgt geschehen:

- Der Frage wird vorangesteilt:
"Sie werden hiermit unterrichtet, daß gemäß § 105 Abs. 2 
StPO jede Seite des Protokolls vom Vernommenen abzuzeich- 
nen ist. Warum wollen Sie dieser Forderung nicht entspre
chen?" (es folgt die Antwort)
oder

- "Sie haben in den bisherigen Vernehmungen über ihre strafbare- 
Handlungen ausgesagt. Ihnen steht das Recht zu, vor allem suc- 
solche Umstände darzulegen, die geeignet sind, Ihre strafrsc':- 
liche Verantwortlichkeit zu mindern. Können Sie zu solchen be
ständen aussagen?" (es folgt die Antwort)
oder

- ^Sie werden vom Untersuchungsorgan nochmals über Ihr Recht, 
Beweisanträge stellen zu können, belehrt. Möchten Sie der
artige Anträge stellen?“ (es folgt die Antwort)
oder

- "In Zusammenhang mit der nachfolgenden Frage wurde der Be
schuldigte unterrichtet, daß er in der Vernehmung Gelegenhe-t 
hat, zum Sachverhalt auch alle Umstände darzulegen, die sei
ner Entlastung dienen können und geeignet sind, die straf
rechtliche Verantwortlichkeit zu mindern. Der Beschuldigte 
äußerte sich dazu nicht,“ (es folgt die Fragestellung)
oder

- Vermerk als Einleituno einer Beschuldintenvernehmuno:■ ■■ . . . W. ... ■ ... .- - — —  .W. - _ . , .   -W. , .
"Dem Beschuldigten wurde vor Beginn der Vernehmung erläuteP-1 
daß' ihm F ragen gestellt werden, die Verantwortlichkeiten sei
ner Auftraggeber betreffen. Straftaten dieser Personen hat 
der Beschuldigte nicht zu verantworten.” (es folgt die FreS' 
s tellung)
oder


